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Beschluß 
des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Durchführung der Wahlen 

der Direktoren, Richter und Schöffen der Bezirksgerichte 
im Jahre 1981

vom 16. März 1981

1. Entsprechend § 46 Absätze 3 und 4 sowie § 47 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 27. September 1974 über die Verfassung der 
Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik — Ge
richtsverfassungsgesetz — (GBl. I Nr. 48 S. 457) werden die 
Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen der Bezirks
gerichte für das Jahr 1981 ausgeschrieben.

2. Die Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen der Be
zirksgerichte erfolgen in der ersten Tagung der neuge
wählten Bezirkstage.

3. Die Vorbereitung der Wahlen der Direktoren, Richter und 
Schöffen der Bezirksgerichte ist mit der Vorbereitung der 
Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen zu 
verbinden.
Die Direktoren, Richter und Schöffen der Bezirksgerichte 
nehmen an Wahlveranstaltungen teil und berichten dort 
über ihre Tätigkeit.

4. Zur Leitung der Wahlen der Direktoren, Richter und 
Schöffen der Bezirksgerichte wird ein zentraler Wahlaus
schuß gebildet.

Ihm gehören an:

— der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
und Minister der Justiz als Vorsitzender,

— der Staatssekretär im Ministerium der Justiz als Stell
vertreter des Vorsitzenden,

— ein Mitglied des Präsidiums des Nationalrates der Na
tionalen Front der DDR,

— ein Mitglied des Präsidiums des Bundesvorstandes des 
FDGB,

— ein Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts der 
DDR,

— zwei Schöffen von Bezirksgerichten.

Der zentrale Wahlausschuß ist berechtigt, zur Erfüllung 
seiner Aufgaben die erforderlichen Festlegungen zu tref
fen.

5. In den Bezirken wird je ein Bezirkswahlbüro gebildet, das 
vom Direktor des Bezirksgerichts geleitet wird.

6. Der zentrale Wahlausschuß berichtet dem Staatsrat über 
die Durchführung der Wahlen der Direktoren, Richter und 
Schöffen der Bezirksgerichte.

Berlin, den 16. März 1981

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

E. H o n e c k e r

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

Beschluß 
des zentralen Wahlausschusses 

über die Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen 
der Bezirksgerichte im Jahre 1981 

— Wahlordnung —

vom 20. März 1981

Auf Grund des Beschlusses des Staatsrates der Deutschen 
Demokratisch«! Republik vom 16. März 1981 über die Durch
führung der Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen der 
Bezirksgerichte im Jahre 1981 (GBl. I Nr. 9 S. 102) wird fest
gelegt:

I.
Zusammensetzung und Aufgaben der Bezirkswahlbüros

§ 1
(1) Den Bezirkswahlbüros gehören an:

— der Direktor des Bezirksgerichts als Leiter,
— ein Mitglied des Rates des Bezirkes,
— ein Mitglied des Sekretariats des Bezirksausschusses der 

Nationalen Front der DDR,
— ein Mitglied des Sekretariats des Bezirksvorstandes des 

FDGB,
— zwei Schöffen des Bezirksgerichts.

(2) Die Bezirkswahlbüros leiten die Vorbereitung und Durch
führung der Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen der 
Bezirksgerichte in ihren Territorien auf der Grundlage der 
wahlrechtlichen Bestimmungen und der durch den zentralen 
Wahlausschuß gegebenen Anleitungen.

(3) Die Bezirkswahlbüros gewährleisten durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den für die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Wahlen der Abgeordneten zur Volkskammer und zu 
den Bezirkstagen verantwortlichen Organen eine weitgehende 
Verbindung der Vorbereitung beider Wahlen.

§ 2

(1) Die Bezirkswahlbüros haben die Aufgabe,
— im Rahmen der vom Minister der Justiz vorgegebenen Zah

len die Anzahl der zu wählenden Schöffen festzulegen;
— die demokratischen Parteien und Massenorganisationen zur 

Einreichung der Wahlvofschläge für die Schöffen auf zufor
dern;

— die Wahl Vorschläge für die Schöffen und das Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Wahl zu prüfen;

— zu gewährleisten, daß die Vorschlagslisten für die Wahl 
der Schöffen zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt und 
die Kandidaten in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wer
den;

— Einwendungen der Bürger gegen Schöffenkandidaten zu 
prüfen und innerhalb einer Woche über,diese zu entschei
den;

— zu Einwendungen der Bürger gegen die Kandidatur des 
Direktors oder eines Richters umgehend Stellung zu neh
men und diese Stellungnahme dem Minister der Justiz zur 
Entscheidung zuzuleiten;

— in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat des Bezirksaus
schusses der Nationalen Front der DDR und dem Bezirks
vorstand des FDGB darauf hinzuwirken, daß
• entsprechend § 17 des Wahlgesetzes vom 24. Juni 1976 

(GBl. I Nr. 22 S. 301) sowie dem Gesetz vom 28. Juni 1979 
zur Änderung des Wahlgesetzes (GBl. I Nr. 17 S. 139) 
über die von den demokratischen Parteien und Massen
organisationen für die Funktion als Schöffe vorgesehenen 
Kandidaten von den Kollektiven, in denen sie tätig sind, 
gründlich beraten wird;H. E i c h 1 e г


